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Nr. 9/2023 (Redaktionsschluss Ende August 2023) 
 

Aktuelle Steuer-Nachrichten 
 

1. Aus Gesetzgebung und Verwaltung:  

a)  Regierungsentwurf zum Mindestbesteuerungs-
richtlinie-Umsetzungsgesetz 

Am 16.08.2023 hat die Bundesregierung beschlossen, den 
Gesetzentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (MinStRLUmsG) in das parlamen-
tarische Gesetzgebungsverfahren einzubringen (sog. 
Regierungsentwurf). 

Gegenüber dem Referentenentwurf des BMF vom 
07.07.2023 haben sich bereits einige Änderungen ergeben. 
So ist zwar u.a. weiterhin die Absenkung der AStG-
Niedrigsteuergrenze in § 8 Abs. 5 AStG von 25 % auf 15 % 
im Regierungsentwurf enthalten. Jedoch ist die Streichung 
der Lizenzschranke in § 4j EStG gegenüber dem 
Referentenentwurf weggefallen. Stattdessen soll nun die 
Lizenzschranke reformiert werden, indem z.B. der 
Anwendungsbereich reduziert wird. Ebenso weggefallen ist 
die Abschaffung der GewSt-Pflicht von AStG-Hinzu-
rechnungsbeträgen in § 7 Satz 7 bis 9 GewStG. 

Mit weiteren Änderungen ist im parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren zu rechnen, das bis zum Ende 
des Jahres 2023 abgeschlossen sein dürfte. 

b)  Einkommensteuer: BMF zu Steuerfreiheit kleinerer 
PV-Anlagen  

In seinem BMF-Schreiben vom 17.07.2023 nimmt die 
Finanzverwaltung zu Praxisfragen zur Steuerbefreiung von 
kleinen PV-Anlagen nach § 3 Nr. 72 EStG Stellung. So 
enthält das Schreiben detaillierte Ausführungen zu den 
begünstigen Anlagen i.S.d. Vorschrift, wie die Erläuterung 
der maximalen Bruttoleistung in Abhängigkeit von der Art 
des Gebäudes, auf dem sich die Anlage befindet (Rn. 3ff.). 
Außerdem wird die Vorgehensweise für die zweistufige 
Prüfung der Höchstgrenzen festgelegt (Rn. 12, 13). 
Während in einem ersten Schritt zu prüfen ist, ob die 
maßgeblichen Leistungen für die jeweilige Gebäudeart 
eingehalten werden (objektbezogene Prüfung), wird in 
einem zweiten Schritt geprüft, ob die absolute Höchst-
grenze von 100 kw (peak) pro Steuerpflichtigen bzw. 
Mitunternehmerschaft nicht überschritten wird (subjekt-
bezogene Prüfung in Rn. 13. ff.). Zudem stellt das BMF 
klar, dass es sich bei der Höchstgrenze nicht um einen 
Freibetrag, sondern um eine Freigrenze handelt (Rn. 17). 
Ebenfalls erläutert werden u.a. die Folgen eines unterjährig 

erstmaligen bzw. letztmaligen Erfüllens der Voraus-
setzungen, des Verbrauchs von Strom in einem anderen 
Betrieb des Steuerpflichtigen sowie die Auswirkungen der 
Steuerbefreiung auf das Betriebsausgabenabzugsverbot 
nach § 3c Abs. 1 EStG.  

Die Grundsätze des BMF-Schreibens gelten für alle 
Einnahmen und Entnahmen, die nach dem 31.12.2021 
erzielt oder getätigt werden. Dies gilt auch in Fällen eines 
vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres. Zudem 
gibt es zahlreiche Ausführungen zur Anwendung der 
Vereinfachungsregelung der BMF-Schreiben zur 
Liebhaberei.  

c)  Körperschaftsteuer: Folgen der Löschung einer 
britischen Limited aus dem britischen Handels-
register 

Im BMF-Schreiben vom 19.07.2023 äußert sich die 
Finanzverwaltung zu den steuerlichen Folgen einer nach 
dem 31.12.2020 vorgenommenen Löschung einer briti-
schen Limited aus dem britischen Handelsregister 
(Companies House). 

Nach Brexit und Ablauf des Übergangszeitraums zum 
31.12.2020 handelt es sich aus deutscher Sicht bei einer 
nach UK-Recht gegründeten Limited um eine Drittstaaten-
gesellschaft, auf die grundsätzlich nach der BGH-Recht-
sprechung die sog. Sitztheorie anzuwenden ist. Somit 
unterliegt eine Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland 
ab dem 01.01.2021 dem deutschen Gesellschaftsrecht und 
wird zivilrechtlich als diejenige Rechtsform qualifiziert, 
deren Voraussetzung sie tatsächlich erfüllt (Rn. 1 ff.). 

Ertragsteuerlich wird eine im Companies House registrierte 
Limited mit Sitz in UK und Geschäftsleitung im Inland 
weiterhin als Kapitalgesellschaft beurteilt, die mit ihren 
sämtlichen Einkünften der unbeschränkten Steuerpflicht 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG unterliegt (Rn. 6 ff.). Wird 
dagegen die Limited aus dem britischen Handelsregister 
gelöscht, führe die Löschung zu einer Schlussbesteuerung 
unter Aufdeckung der stillen Reserven und der Auskehrung 
des vorhandenen Eigenkapitals (Rn. 13, 14). Beim 
Sonderfall einer „restoration“ wird die Limited rückwirkend 
wiederbelebt. Eine ggf. zuvor beendete Steuerpflicht lebt 
rückwirkend erneut auf (vgl. Rn. 16). Zudem äußert sich 
das BMF auch zu umsatzsteuerlichen Fragen (Rn. 9, 15). 

Das neue BMF-Schreiben ist auf alle Sachverhalte 
anzuwenden, in denen die Löschung der Limited im 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2023-03-20-MinBestRL-UmsG/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-07-17-Photovoltaikanlagen-Steuerbefreiung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2023-07-19-steuerliche-folgen-der-loeschung-einer-britischen-limited.pdf?__blob=publicationFile&v=3


 

 

 

 
Bei Sammlung dieser Rundschreiben sind durch das am Jahresende erscheinende Stichwortverzeichnis unsere Informationen leicht auswertbar 

britischen Handelsregister nach dem 31.12.2020 erfolgt. 
Wurde dagegen die Limited vor dem 01.01.2021 gelöscht, 
sind dagegen die BMF-Schreiben vom 06.01.2014 und 
19.10.2017 weiter anzuwenden (vgl. Rn. 17). 

d)  Doppelbesteuerungsabkommen: Aussetzung 
bestimmter DBA-Regelungen mit 38 Staaten 

Per Präsidialdekret vom 08.08.2023 wurde durch Russland 
einseitig bestimmt, dass die Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) mit 38 Staaten in Teilen zeitweise 
ausgesetzt werden. Betroffen von dieser Maßnahme sind 
neben Deutschland u.a. die anderen EU-Mitgliedstaaten, 
die USA, Großbritannien, Australien, die Schweiz, 
Singapur und Japan. Die Regelung trat mit ihrer Veröffent-
lichung unverzüglich in Kraft. 

Konkret wirkt sich diese Maßnahme im Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und der 
Russischen Föderation vom 29.06.1996 auf die Artikel 5 
bis 22 sowie den Artikel 24 aus. Weiter sind die Absätze 2-
7 des Protokolls zum DBA betroffen. Die Aussetzung führt 
insbesondere zum Wegfall von vergünstigten Quellensteu-
ersätzen für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren ab 
dem 08.08.2023. In der Folge erhebt Russland auf Dividen-
denzahlungen nach Deutschland grundsätzlich eine Quellen-
steuer von 15 % (bisher 15 % bzw. 5 %), auf Zinsen und 
Lizenzgebühren grundsätzlich von 20 % (bisher 0 %). 
 
2. Allgemeine Steuerzahlungstermine im Oktober und 

November 2023 

Das erste Datum gibt den gesetzlichen Fälligkeitstermin 
an, das zweite Datum das Ende der Fälligkeits-Schonfrist. 
LSt, Kirchen-LSt, USt: 10.10./13.10.; LSt, Kirchen-LSt, 
Solz-LSt, USt: 10.11./13.11.; GewSt, GrSt: 15.11./20.11. 
Hinweis: Schonfristen gelten nicht für Bar- und 
Scheckzahler. 
 
3. Einkommensteuer: Berücksichtigung von 

Arrangement Fees bei der Zinsschranke 

In seinem Urteil vom 22.03.2023 (XI R 45/19) nahm der 
BFH zum Umfang der in die Zinsschranke einzu-
beziehenden Zinsaufwendungen Stellung. Dabei entschied 
er, dass ein Entgelt, mit dem nicht die Möglichkeit zur 
Nutzung von Fremdkapital, sondern eine andere Leistung 
des Kreditgebers vergütet wird, keine Zinsaufwendung 
i.S.d. § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG darstellt. Eine sogenannte 
"arrangement fee", mit der gesonderte, über die Kapital-
überlassung hinausgehende Leistungen einer Konsortial-
führerin vergütet werden und die sich nach der vertraglich 
vereinbarten (und nicht nach der tatsächlich in Anspruch 
genommenen) Darlehenssumme bemisst, unterfällt nach 
Ansicht des BFH nicht der Abzugsbeschränkung der 
Zinsschranke in § 4h EStG. 
 
4. Körperschaftsteuer: Anfechtungsbefugnis des 

Gesellschafters bzgl. des steuerlichen Einlagekontos 

Nachdem der BFH in seinem Urteil vom 21.12.2022, 
I R 53/19, noch vor kurzem entschieden hat, dass dem 
Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft keine Befugnis zu-
steht, den gegen die Kapitalgesellschaft ergangenen 
Bescheid über die gesonderte Feststellung des steuer-
lichen Einlagekontos anzufechten, ist nun gegen diese 
Entscheidung Verfassungsbeschwerde eingelegt worden. 
Das Verfahren ist unter dem Az. 1 BvR 1060/23 beim 
BVerfG anhängig. Das letzte Wort ist damit zu diesem 
Thema noch nicht gesprochen. 

 

 

5. Umsatzsteuer: BFH folgt EuGH zum Vorsteuer-
abzug einer geschäftsleitenden Holding 

Mit seinem Urteil vom 08.09.2022 (C‑98/21) entschied der 
EuGH nach einer Vorlage durch den BFH, dass bei einer 
Holding kein Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen 
besteht, die sie als Gesellschafterbeitrag in die Tochter-
gesellschaften einlegt (unentgeltlicher Gesellschafter-
beitrag). Stattdessen setze das Recht zum Vorsteuerabzug 
voraus, dass die bezogenen Eingangsleistungen in direk-
tem und unmittelbarem Zusammenhang mit eigenen 
(steuerpflichtigen) Ausgangsumsätzen oder mit der wirt-
schaftlichen Gesamttätigkeit der Holdinggesellschaft stehen. 

Dem schloss sich der BFH nun in seiner Folge-
entscheidung in seinem Urteil vom 15.02.2023 (XI R 24/22 
(XI R 22/18)) an. Zudem entschied der BFH, dass einer 
Holdinggesellschaft der Vorsteuerabzug für Eingangsleis-
tungen zu versagen ist, die 

• nicht in einem direkten und unmittelbaren Zusam-
menhang mit von der Holding erbrachten steuer-
pflichtigen Dienstleistungen, sondern mit von ihr als 
Gesellschafterbeitrag geschuldeten unentgeltlichen 
Dienstleistungen stehen, 

• nicht in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit 
den eigenen Umsätzen der Holding, sondern mit den 
Umsätzen Dritter (der Tochtergesellschaften) stehen, 

• in den Preis der an die Tochtergesellschaften erbrach-
ten steuerpflichtigen Umsätze keinen Eingang finden 
und 

• nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der eigenen 
wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding gehören. 
 

6. Umsatzsteuer: Vorsteuerabzug bei Betriebs-
veranstaltungen 

Der Vorsteuerabzug für Betriebsveranstaltungen (z.B. für 
eine Weihnachtsfeier) ist ausgeschlossen, wenn die 
Aufwendungen ausschließlich dem privaten Bedarf der 
Betriebsangehörigen dienen. Hier fehle es an einem unmit-
telbaren Zusammenhang der bezogenen Leistungen zu 
steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen, sodass eine dem 
Vorsteuerabzug entgegenstehende Dienstleistungs-ent-
nahme nach § 3 Abs. 9a UStG vorliegt. Bei einer solchen 
zur Entnahmebesteuerung nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG 
führenden Betriebsveranstaltung ist der Unternehmer aus-
nahmsweise nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
wenn es sich um eine “Aufmerksamkeit" i.S.d. § 3 Abs. 9a 
Nr. 2 UStG handelt. 

Konkret ging es in seinem Urteil vom 10.05.2023 
(V R 16/21) um die Durchführung eines "Kochevents" im 
Rahmen einer Weihnachtsfeier, für den ein entsprechen-
des Kochstudio angemietet wurde. Im Ergebnis verneinte 
der BFH eine Aufmerksamkeit und versagte folglich den 
Vorsteuerabzug aus dem Bezug der Eingangsleistungen 
für die Betriebsveranstaltung. Zwar handele es sich bei der 
Betriebsveranstaltung um ein Teambuilding-Event zur 
Verbesserung des Betriebsklimas. Allerdings erfolgten die 
Zuwendungen nicht aus einem vorrangigen Unterneh-
mensinteresse, hinter dem das Interesse der Beschäftigten 
an der Feier zurücktrete. Für den BFH entscheidend war, 
dass die Betriebsveranstaltung im außerunternehme-
rischen Bereich und nicht während der Dienstzeit erfolgte. 
Zudem hält der BFH an der umsatzsteuerlichen Betrach-
tung als 110-Euro-Freigrenze pro Teilnehmer und Betriebs-
veranstaltung fest und macht Aussagen in seiner 
Entscheidung zu deren Berechnung. 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310147/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310147/

